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Praktisches & Rechtliches 2024 

Teilnahme- und Geschäftsbedingung der 

Kindersegelschule Zürichsee 
 

 

Willkommen in der Kindersegelschule! 

 Der Kurs findet im Zürcher Yacht Club (ZYC), General Guisan Quai 17, Zürich statt.  

 Der Zugang zum Zürcher Yacht Club ist nur Mitgliedern des Clubs und unseren 

Schüler/innen gestattet. Das Restaurant des Clubs ist nicht öffentlich. 

 Sie können die Kinder bis zur Eingangspforte des Clubs begleiten und dort auch wieder 

abholen. Wir öffnen die Pforte kurz vor Beginn des Kurses. Bitte seien Sie pünktlich, da 

wir die Pforte nach Beginn des Kurses wieder schliessen müssen. 

So führen wir die Kurse durch 

 Die Kurse finden bei jeder Witterung statt. 

 Die Kurse werden durch eine/n erfahrene/n Kursleiter/in und eine/n Assistent/in 

geleitet. 

 Der Unterricht beinhaltet praktische und theoretische Blöcke. Für den Theorieteil 

erhalten die Kinder von uns eine ausführliche Dokumentation. 

 Wenn immer es das Wetter zulässt, gehen wir mit den Kindern auch aufs Wasser. Dort 

begleiten wir die Schiffe mit einem Motorboot. 

Das braucht Ihr Kind 

 Bequeme Kleidung passend zur Witterung. Bei Regen eine Regenhose und Regenjacke 

mitnehmen. Im Sommer unbedingt auf guten Sonnenschutz achten (Sonnencrème, Mütze). 

 Vollständige Ersatzkleider (inklusive Unterwäsche und Schuhe) – beim Segeln kann man 

immer nass werden! 

 Im Kurs für Fortgeschrittene benötigt Ihr Kind zudem Schwimmsachen. 

 Saubere (!) Schuhe mit einer hellen (!) Sohle. 

 Brillenträger: Die Brille mit einem Bändeli sichern. 

Für die Sicherheit Ihres Kindes sorgen Sie und wir gemeinsam 

 Wir stellen den Kindern eine Schwimmweste zur Verfügung und achten darauf, dass sie 

diese auf dem Wasser auch tragen. 

 Segeln ist ein Wassersport. Zur Sicherheit Ihres Kindes verlangen wir darum 

altersgerechte Schwimmkenntnisse. Konkret setzen wir voraus, dass das Kind eine 

Strecke von 50 Meter ohne Hilfe schwimmend zurücklegen kann; es kann vom Rand eine 

Rolle / einen Purzelbaum machen, und es kann sich schwimmend eine Minute über Wasser 

halten und selbständig aussteigen. Wir haben im Kurs keine Zeit, die Schwimmkenntnisse 

vorgängig zu überprüfen. Sollten Sie Zweifel an den Schwimmkenntnissen Ihres Kindes 
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haben, kontaktieren Sie uns bitte vor der Anmeldung.  

 Die Kinder müssen sich an unsere Anweisungen halten. Sie gehen sorgfältig mit dem 

Material und den Einrichtungen des Zürcher Yacht Club um und verhalten sich 

rücksichtsvoll gegenüber ihren Kamerad/innen. Für Schäden, die das Kind verursacht, 

haftet es selbst. 

 Die Eltern sind für den Versicherungsschutz (Unfall-, Diebstahl- und 

Haftpflichtversicherung) selbst verantwortlich. Eine Unfallversicherung muss privat 

abgeschlossen werden. Die Kindersegelschule lehnt jeder Haftung ab. Das Kind und deren 

gesetzliche Vertreter können weder an die Kindersegelschule noch an die 

Segellehrer/innen oder Assistent/innen Schadenersatzforderungen stellen.  

Diese Regeln gelten bei einer Anmeldung 

 Mit dem Eingang des unterschriebenen Anmeldeformulars ist die Anmeldung verbindlich.  

 Spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn erhalten Sie eine Kursbestätigung mit 

zusätzlichen Informationen und Einzahlungsschein. Die Kurskosten sind vor Kursbeginn 

fällig. 

 Bei Annulation durch die Teilnehmenden gelten folgende Annulationskosten: 

o Ab 3 Wochen vor Kursbeginn: 50% der Kurskosten. 

o Ab 1 Woche vor Kursbeginn: 100 % der Kurskosten.  

 Kann Ihr Kind aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit den Kurs nicht antreten, 

erstatten wir Ihnen die Kurskosten nach Zusendung eines Arztzeugnisses. Einzelne 

Lektionen werden nicht rückerstattet, und es ist auch nicht möglich, diese in einem 

anderen Kurs zu kompensieren. 

 Wenn wir eine Lektion nicht durchführen können, erstatten wir die Kurskosten pro rata. 

 

  

Zürich, 18.1.2024        

 


